
Öffentliches Kurzprotokoll

Sitzung des Gemeinderates

Sitzungstermin: Dienstag, 07.07.2020

Sitzungsbeginn: 19:03 Uhr

Sitzungsende: 21:17 Uhr

Ort, Raum: Saal der Stadthalle Leonberg, Römerstraße 110, 71229 Leonberg

Anwesend:
32 von 32 Gemeinderäten

Abwesend:
Willi Wendel zu TOP Ö7

Vorsitz: Oberbürgermeister Martin Georg Cohn

Öffentliche Sitzung

Ö 1 Bekanntgaben

Ö 2 Beantwortung von Anfragen

Ö 2.1 Radweg Eltingen Richtung Glemseck/Mahdental

Ö 2.2 Antworten Klimaforum/Agendaforum

Ö 2.3 Klimavorbehalt

Ö 2.4 Charta der Vielfalt
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Ö 2.5 Radweg von/nach Ditzingen

Ö 2.6 Wassersäule Vorplatz Leobad

Ö 2.7 Shared Space Bahnhof Silberberg

Ö 2.8 Fichtestraße Baumpflanzung

Ö 2.9 Kehrarbeiten Niederhofenstraße

Ö 2.10 Versammlung vom 07.06.2020 auf dem Alten Golfplatz

Ö 2.11 Zeitplan Errichtung KiTas

Ö 2.12 Radabstellanlage Leobad

Ö 3 Grundschule Gebersheim - Sanierung Altbau
Abrechnung der Gesamtmaßnahme

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig  und ohne Enthaltungen:

1. Von der Abrechnung der Gesamtmaßnahme der Grundschule Gebersheim – 
Sanierung Altbau wird Kenntnis genommen.
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2. Die Gesamtkosten in Höhe von 1.135.985,14 EUR für die Sanierung des Altbaus der 
Grundschule Gebersheim werden anerkannt.

Ö 4 Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in Leonberg
- Fortschreibung für die Jahre 2020 bis 2023 -

Der Tagesordnungspunkt wird unter TOP Ö 4.1.1 behandelt.

Ö 4.1 Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in Leonberg
Fortschreibung für die Jahre 2020 bis 2023
Beschlussvorschlag aus dem Ortschaftsrat Gebersheim

Der Tagesordnungspunkt wird unter TOP Ö 4.1.1 behandelt.

Ö 4.1.1 Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in Leonberg
-Fortschreibung für die Jahre 2020 bis 2023-
Beschlussvorschlag aus dem S-Ausschuss vom 01.07.2020

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig  und ohne Enthaltungen:

1. Die durch den Verein FISH Leonberg e. V. initiierte Naturkindergartengruppe mit 20 Plät-
zen im Gebiet Lohlenbach wird - vorbehaltlich der Erteilung der Betriebserlaubnis durch 
den Kommunalverband Jugend und Soziales/Landesjugendamt an den Träger - ab dem 
Kindergartenjahr 2020/21 in den Bedarfsplan der Stadt Leonberg aufgenommen.
  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die künftige Angebotsstruktur des Kinderhauses Spitalhof 
als Kindertageseinrichtung für 1- bis 6-Jährige sowie die Neuordnung der Schulkindbe-
treuung an der Spitalschule als künftiger Ganztagsgrundschule bedarfsgerecht zu konzi-
pieren und dem Gemeinderat das Konzept in einer gesonderten Vorlage zur Entschei-
dung vorzulegen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Projektierung einer 6-gruppigen Kita in der Kernstadt 
weiterzuverfolgen und dem Gremium im 3. Quartal 2020 geeignete Standortvorschläge zu 
unterbreiten. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Betrieb der Interims-Kindertageseinrichtungen bis zur 
Betriebsaufnahme der dazugehörigen Neubauprojekte fortzuführen.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, mit höchster Priorität den Anbau von zwei Klassen-
räumen in 2020 zu planen und die entsprechenden Planungen nach der Sommer-
pause dem Gremium vorzustellen, um die weitere Vorgehensweise festzulegen.   
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Ö 5 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
- Aktualisierung -

Der Tagesordnungspunkt wird unter TOP Ö 5.1 behandelt.

Ö 5.1 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
- Aktualisierung -
Beschlussvorschlag aus dem V-Ausschuss vom 02.07.2020

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig und ohne Enthaltungen:

1. Die Gebührenkalkulation (Anlage 1) wird zur Kenntnis genommen und beschlossen.

2. Der Gemeinderat beschließt die nochmalige Aktualisierung der Satzung, sobald 
der neue Mietspiegel bekannt ist.

3. Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 21.05.2019 (GBl. 161, 186) und §§ 2, 13 und 14 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg vom 17.03.2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 07.11.2017 (GBl. S. 592, 593) hat der Gemeinderat der 
Stadt Leonberg am 07.07.2020 die nachfolgende Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften beschlossen:

  

§ 1:  § 15 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe Absatz 4 erhält folgende Fassung:

(4) Für die Berechnung der Nutzungsentschädigung für Wohngemeinschaften (WG) gilt: 

Gemeinschaftsfläche* (m²)
(

     Zahl der Zimmer
+ Zimmerfläche (m²) ) x   Gebühr pro m² ** = Gesamtgebühr pro Monat

* Gemeinschaftsfläche = Größe der Unterkunft in m² minus Summe der Grundfläche aller Zimmer in m².
** Gebühr pro m² = Gebühr für die Unterkunft pro m² + Betriebskostenpauschale pro m² + WG-Pauschale (Strom) pro m²

§ 2:  Das Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 15 Abs. 2) erhält folgende Fassung:

Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 15 Abs. 2)

Eigentum Stadt Leonberg EUR/Monat

1. Bismarckstr. 3/1
1.1 Unterkunft pro m² 6,82
1.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,85
1.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

2. Breslauer Str. 44
2.1 Unterkunft pro m² 5,69
2.2 Betriebskostenpauschale pro m² 5,22
2.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98
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Eigentum Stadt Leonberg EUR/Monat

3. Daimlerstr. 12
3.1 Unterkunft pro m² 4,53
3.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,06
3.3 WG-Pauschale (Strom) pro m³ 0,98

4. Gleiwitzer Str. 11
4.1 Unterkunft pro m² 7,74
4.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,43
4.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

5. Hans-Sachs-Str. 6
5.1 Unterkunft pro m² 7,74
5.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,17
5.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

6. Hauptstr. 75
6.1 Unterkunft pro m² 7,89
6.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,41
6.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

7. Hirschlander Str. 57 + 59
7.1 Unterkunft pro m² 8,91
7.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,94
7.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

8. In der Au 10/1 + 10/2
8.1 Unterkunft pro m² 7,57
8.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,17
8.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

9. Künzenstr. 13
9.1 Unterkunft pro m² 4,15
9.2 Betriebskostenpauschale pro m² 7,38
9.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

10. Lohlenbachtäle 7/1 – 7/4 (7/1 + 7/2 + 7/3)
10.1 Unterkunft pro m² 4,94
10.2 Betriebskostenpauschale pro m² 1,34
10.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

11. Lohlenbachtäle 12 (Gemeinschaftsunterkunft)
11.1 Unterkunft pro m² 9,19
11.2 Betriebskostenpauschale pro m² 6,72
11.3 entfällt

12. Obere Torstr. 7
12.1 Unterkunft pro m² 6,69
12.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,43
12.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

13. Riedstr. 9 + 11
13.1 Unterkunft pro m² 8,05
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Eigentum Stadt Leonberg EUR/Monat

13.2 Betriebskostenpauschale pro m² 2,79
13.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

14. Robert-Bosch-Str. 8
14.1 Unterkunft pro m² 5,04
14.2 Betriebskostenpauschale pro m² 2,73
14.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

15. Rötestr. 17
15.1 Unterkunft pro m² 6,74
15.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,89
15.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

16. Rutesheimer Str. 16 (Gemeinschaftsunterkunft)
16.1 Unterkunft pro m² 4,62
16.2 Betriebskostenpauschale pro m² 7,39
16.3 entfällt

17. Seestr. 2
17.1 Unterkunft pro m² 7,86
17.2 Betriebskostenpauschale pro m² 2,50
17.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

18. Strohgäustr. 14
18.1 Unterkunft pro m² 8,10
18.2 Betriebskostenpauschale pro m² 2,26
18.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

Angemietete Unterkünfte EUR/Monat

19. Böblinger Str. 9 (Gemeinschaftsunterkunft)
19.1 Unterkunft pro m² 13,69
19.2 Betriebskostenpauschale pro m² 6,67
19.3 entfällt

20. Carl-Zeiss-Str. 12
20.1 Unterkunft pro m² 7,54
20.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,01
20.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

21. Heinrich-Heine-Str. 5 (Gemeinschaftsunterkunft)
21.1 Unterkunft pro m² 7,79
21.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,22
21.3 entfällt

22. In den Ziegelwiesen 38/1 (1 Wohnung)
22.1 Unterkunft pro m² 8,70
22.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,95
22.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98
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Angemietete Unterkünfte EUR/Monat

23. Leonberger Str. 14 (Gemeinschaftsunterkunft)
23.1 Unterkunft pro m² 12,14
23.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,06
23.3 entfällt

24. Lilienstr. 9 (Gemeinschaftsunterkunft)
24.1 Unterkunft pro m² 7,53
24.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,29
24.3 entfällt 0,98

25. Rutesheimer Str. 15 (3 Wohnungen)
25.1 Unterkunft pro m² 8,32
25.2 Betriebskostenpauschale pro m² 3,49
25.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

26. Truchsessenstr. 17
26.1 Unterkunft pro m² 7,53
26.2 Betriebskostenpauschale pro m² 1,18
26.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

27. Untere Burghalde 84
27.1 Unterkunft pro m² 7,60
27.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,34
27.3 WG-Pauschale (Strom) pro m² 0,98

28. Wacholderweg 22 (Gemeinschaftsunterkunft)
28.1 Unterkunft pro m² 9,27
28.2 Betriebskostenpauschale pro m² 4,78
28.3 entfällt

§ 3:  Inkrafttreten

Diese Satzung einschließlich Gebührenverzeichnis tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Ö 6 Betrieb der Mensa an der Grundschule Höfingen

Der Tagesordnungspunkt wird unter TOP Ö 6.1 behandelt.

Ö 6.1 Betrieb der Mensa an der Grundschule Höfingen
Beschlussvorschlag aus dem S-Ausschuss vom 01.07.2020

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei einer Enthaltung:

Den Auftrag zur Erfüllung der Dienstleistung "Betrieb der Mensa an der Grundschule 
Höfingen" über den Zeitraum vom 01.09.2020 bis 09.09.2022 erhält das Unternehmen „Die 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.“ aus Sindelfingen.
Die zweimalige Option zur Verlängerung für je ein weiteres Jahr bis 06.09.2024 ist 
vorgesehen. 
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Der Umfang der auszugebenden Mahlzeiten wird im Vertragszeitraum voraussichtlich bei 
etwa 34.600 Essensportionen liegen. Unter Einbeziehung der zweimaligen optionalen 
Verlängerung erhöht sich die Liefermenge auf etwa 69.200 Portionen. 
 
Die optionale Verlängerung wird durch ein Beschwerdemanagement, welches die 
Zufriedenheit des Essens angesichts der Qualität und des Preises abfragt, überprüft.
 

Ö 7 Elektromobilitätskonzept 2030

Der Tagesordnungspunkt wird unter TOP Ö 7.1.1 behandelt.

Ö 7.1 Elektromobilitätskonzept 2030
Beschlussvorschlag aus dem Ortschaftsrat Höfingen vom 24.06.2020

Der Tagesordnungspunkt wird unter TOP Ö 7.1.1 behandelt.

Ö 7.1.1 Elektromobilitätskonzept 2030
Beschlussvorschlag aus dem Planungsausschuss vom 02.07.2020

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei zwei Enthaltungen:

1. Es wird Kenntnis genommen, dass die Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur der Sozial-
station Leonberg nicht von der Stadt zur Förderung aus dem Programm  „Elektrifizie-
rung kommunaler Flotten“ angeschafft werden können. 

2. Im Rahmen des Förderprogrammes INPUT 2.0 sollen vorbehaltlich eines positiven 
Förderbescheids in die Ladeinfrastruktur des Rathauses 12 Ladepunkte inklusive 
Lastmanagement integriert werden.

3. Die Dienstfahrzeuge des städtischen Fuhrparks in den Rathäusern sind bei Neuan-
schaffung mit neuer Antriebstechnik (zum Beispiel Elektro- oder Wasserstoff-) 
vorrangig zu prüfen und bei Wirtschaftlichkeit zu bevorzugen.

4. Im Rahmen des Förderprogrammes. „Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur“ sind an 
folgenden Standorten Ladesäulen zu installieren:
- 2x Parkplatz Neues Rathaus
- Parkplatz Stadtbibliothek
- Parkhaus Bahnhof 
- Neuköllner Straße

Für Höfingen, Gebersheim und Warmbronn wird es jeweils eine Ladestation im 
Rahmen des Förderprogramms geben. Die Konkretisierung der Standorte ist 
vorrangig in dichten Wohngebieten mit privatem Stellplatzmangel vorzuneh-
men, unter Berücksichtigung der Frequenz der Nachfrage an allen Standorten.
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Aufgrund des Einwohner-Proporzes ist in Höfingen zumindest ein weiterer 
Standort, wie beispielsweise beim Bädle, beim TSV-Gelände oder in Nähe des 
Ärztehauses (ITVT-Gebäude) zu prüfen.

5. Der Beschlussvorschlag „Eine Verankerung des Themas E-Mobilität in Bebau-
ungsplänen auf Grundlage der zum 01.09.2020 geplanten Gesetzesänderungen 
(GEIG, WEModG) ist zu prüfen. In Städtebaulichen Verträgen ist dann E-Mobilität 
verpflichtend als Einzelziel aufzunehmen.“ kommt nicht zur Abstimmung und wird 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens weiter beobachtet.

6. Die Stadt Leonberg bringt sich verstärkt in das bestehende Carsharing-Modell 
unter Berücksichtigung der neuen Mobilität ein.

7. Bezüglich der Privilegierung von E-Fahrzeugen auf Grundlage des Elektromobilitäts-
gesetzes sind die Fortsetzung des kostenfreien Parkens sowie weitere Privilegie-
rungsmöglichkeiten zu prüfen.

8. Zur Komplementärfinanzierung des Projektes „Ladeinsel Rathaus“ (Förderprogramm 
INPUT 2.0) in dem Jahr 2020 wird dem Deckungsvorschlag aus dem Investitionsauf-
trag 751100206007 zugestimmt. Weiter können höhere Fördermittel generiert wer-
den.

Ö 8 Stadthalle Leonberg - Zwischenbericht 2020 - Corona Pandemie

Die Mitglieder des Gremiums n e h m e n  zur Kenntnis:

Vom Bericht zur Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 
Betrieb der Stadthalle Leonberg wird Kenntnis genommen.

Ö 9 Betrieb der Mensa an der Mörikeschule

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei vier Enthaltungen:

Den Auftrag zur Erfüllung der Dienstleistung "Betrieb der Mensa an der Mörikeschule" in 
Höhe von 170.126,56 Euro über den Zeitraum vom 01.09.2020 bis 09.09.2022 erhält das 
Unternehmen Sander Catering GmbH aus Wiebelsheim.

Die zweimalige Option zur Verlängerung für je ein weiteres Jahr bis 06.09.2024 ist vorgese-
hen. 

Für die Zukunft ist geplant, für den Betrieb aller Mensen ein Qualitäts- und Beschwer-
demanagement einzuführen.

Ö 10 Weitere Konkretisierung der Erhebung von Benutzungsgebühren in der 
Schulkindbetreuung wegen Schließung aufgrund Corona-VO

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig und ohne Enthaltungen:
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Auf die Beschlussvorschläge 1 bis 3 und 7 aus Vorlage 2020/140 wird Bezug genommen. 
Folgende Beschlussvorschläge dienen der Konkretisierung bzw. regeln das weitere Vorge-
hen: 

1. Im Rahmen der Schulkindbetreuung findet bis voraussichtlich 30.06.2020 die erwei-
terte Notbetreuung statt.

2. Laut der Verordnung zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs vom 27.05.2020 besteht 
ab 15.06.2020 ferner die Möglichkeit, eine Betreuung für Kinder, die Präsenzunter-
richt haben, anzubieten. Bei Inanspruchnahme dieser Betreuungsform wird für den 
Monat Juni eine Gebühr in Höhe von 25 % der gebuchten Betreuungsform festge-
setzt. Für den Monat Juli wird die Gebühr in Höhe von 50 % der ursprünglich gebuch-
ten Betreuungsform festgesetzt. 

3. Für Kinder, die weiterhin in der Schulkindbetreuung nicht betreut werden können, 
wird ab 01.06.2020 bis zur Wiederaufnahme des regulären Betriebs der Schulkindbe-
treuung der Verzicht auf die Erhebung der Benutzungsgebühr für Eltern / Sorgebe-
rechtigen, die keine Betreuung in Anspruch nehmen konnten, zugestimmt.

4. Für die Zeit der CoronaVO wird für Kinder, die bisher keinen Betreuungsvertrag mit 
der Stadt Leonberg geschlossen haben, die aber eine Berechtigung zur Teilnahme 
an der erweiterten Notbetreuung begründen können, eine Gebühr für die Ferien-be-
treuung vom 02.06.2020 -12.06.2020 entsprechend der geltenden Satzung tageweise 
festgesetzt.

Ö 11 Antrag auf Erhöhung des Investitionskostenzuschusses für den Tennisclub Leonberg 
nach §§ 5,(6),(d) Vereinsförderrichtlinien

Der Tagesordnungspunkt wird unter TOP Ö 11.1 behandelt.

Ö 11.1 Antrag auf Erhöhung des Investitionskostenzuschusses für den Tennisclub Leonberg 
nach §§ 5,(6),(d) Vereinsförderrichtlinien
Beschlussvorschlag aus dem S-Ausschuss vom 01.07.2020

Die Mitglieder des Gremiums l e h n e n  mehrheitlich  a b  bei 5 Ja-Stimmen, 25 Nein-
Stimmen und drei Enthaltungen:

1. Der Gemeinderat beschließt, den bisherigen Sonderzuschuss für den Tennisclub 
Leonberg (TCL) von 167.000 EUR um 7.500 EUR auf 174.500 EUR zu erhöhen, 
damit der TCL die unvorhergesehenen notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
durchführen kann.

2. Der Sonderzuschuss ergibt sich aus dem gesamten Sonderzuschuss von 
36.000 EUR minus 11.000 EUR (Schließanlage) und von diesem Betrag 30 %.

3. Der Deckungsvorschlag zur Finanzierung der überplanmäßige Auszahlung in Höhe 
von 7.500 EUR, aus Investitionsauftrag 742100018001 (Förderung des Sports) wird 
genehmigt. 

      Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  mehrheitlich bei 31 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme und 1 Enthaltung:

Die Schließanlage wird aus den Berechnungen heraus genommen.
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Die Mitglieder des Gremiums l e h n e n  mehrheitlich  a b  bei 14 Ja-Stimmen, 18 Nein-
Stimmen und 1 Enthaltung:
 

     Die Sanierungsarbeiten werden mit 50 Prozent aus der verbleibenden Summe 
gefördert.

      Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  mehrheitlich  bei 25 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme und 7 Enthaltungen:

     Die Sanierungsarbeiten werden mit 30 Prozent der verbleibenden Summe 
gefördert. Die Förderung beträgt 18.167,73 Euro.

Ö 12 Weitere Konkretisierungen zur Erhebung von Benutzungsgebühren in 
Kindertageseinrichtungenwegen wegen Schließung aufgrund von CoronaVO, inbes. für 
den Monat Juni 2020

Die Mitglieder des Gremiums b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei 1 Enthaltung:

1. Der Gemeinderat bestätigt Beschlüsse Nr. 1 bis 11 aus der DS 2020/140, insbesondere 
auf ihre Haushaltswirksamkeit.

2. In den Kindertageseinrichtungen, in denen im Juni bei der Betreuungsform „reduzierte 
Regelbetreuung“ keine 50 %-Leistung/15 Wochenstunden Betreuung erbracht werden 
kann, wird im Juni anteilig der geleisteten Betreuungszeit abgerechnet (1 Tag/Woche – 
20 %, 2 Tage/Woche 40 %). Die Stadt erstattet den freien und kirchlichen Kita-Trägern 
auch das Einnahmedelta zwischen 50 % vÖ-Gebühr und der einrichtungsbezogenen 
Gebühr.

3. Für den Monat Juni 2020 wird dem Verzicht auf die Erhebung einer Gebühr für Kinder, 
die keine Betreuung in Anspruch nahmen, zugestimmt. Die Stadt erstattet den Kita-
Trägern den Einnahmeausfall.

4. Die während der coronabedingten Schließung der Kindertageseinrichtungen nicht 
gedeckten 25 % Personalkosten für beschäftigte Integrationskräfte im Rahmen der 
Eingliederungshilfen nach SGB IX und SGB VIII (Integration im Kindergarten) können für 
die Zeit der Schließung von Kindertageseinrichtungen auf Nachweis seitens der 
kirchlichen und freien Kita-Träger in die Betriebskostenabrechnung eingerechnet 
werden.

5. Einnahmeausfälle während der coronabedingten Schließung der 
Kindertageseinrichtungen durch geringere Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftlichen 
Jugendhilfe gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII werden den kirchlichen und freien Trägern auf 
Nachweis über die Betriebskostenabrechnungen ausgeglichen.

Ö 13 Anfragen

Ö 13.1 Hitzeabschirmung KiTas
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Ö 13.2 Mensa Sophie Scholl Baufortschritt

Ö 13.3 Zäune Kreisverkehr Amtsblatt

Ö 13.4 Kommunikationskonzept Straßenkehrdienst

Ö 13.5 Öffnungszeiten Leobad Sommerferien

Ö 13.6 Kosten Spielplatz Warmbronn

Ö 13.7 Broschüre Klärschlammverwertung für Räte

Ö 13.8 Stellenausschreibung Projektassistenz Stadtplanungsamt

Ö 13.9 Umlaufgitter Zebrastreifen ASG

Ö 13.10 Digitale Endgeräte Schulen

Ö 13.11 Schulsanierung
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Ö 13.12 Rücksicht auf Erntefahrzeuge

Ö 13.13 Sachstand Sanierung L1136

Ö 13.14 Außengastronomie

Ö 13.15 Unternehmerempfang

Ö 13.16 Tiefgaragenstellplätze Layher-Areal

Ö 13.17 Durchgangsverkehr Straße "Hinter dem Friedhof"

Ö 13.18 Digitalisierung an Schulen

Ö 14 Verschiedenes

Leonberg, den 1. Oktober 2020

Cornelia Polster
Schriftführung

Zu beachten ist, dass das Protokoll bei der Veröffentlichung noch nicht von den Mitgliedern 
des Gemeinderates gebilligt und unterzeichnet ist.


